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1) Die Bibliothek wird Mittwocks und ‘Sonnabends von 1 - 3 Uhr geollnet.

Wer die Bibliothek im Ganzen zu iibersehen wiinscht, wendet sich an einen der
re, welcher ihn, zu diesem Zwecke, in den Bibliotheksaal fiihren wird.

5) Wer einzelne Biicher benutzen will, geht in das Lesezimmer, schlfigt in dem dort
liegenden Kataloge nach, ob die Biicher, welche er sucht, vorhanden sind, und sagt die
in demselben {f,le‘undpnen Titel, Buchstaben, Nummern und Formate durch das auf den
Bibliotheksaal gehende Fenster einem der Bibliothekdiener, welcher ihm die verlangten Bii-
cher darreichen wird; keinem aber ist es erlaubt, sich selbst Biicher aus dem Bibliothe <saale
herbey zu hohlen.

4) FEigene Bucher diirfen, wegen der leicht méglichen Vermischung mit den Biblio-
thekbiichern, mnicht mit auf die Bibliothek gebracht werden.

5) Bey dem Nachschlagen der Biichertitel ,in demn Kataloge folgen die Studierenden
auf einander nac/ der Zeit, wie sie in das Lesezimmer getreten sind.

6) Niemand darf die Lesenden durch Gespriche oder Gerinsch storen.

7) Keiner bekommt mehr als Ein Werk auf Ein Mahl geliehen, es sey denn, dafs er
eine besondere Empfelllung eines Professors, welche genauere Bestimmungen enthilt; ein-
reichte.

8) Bandereiche Werke, Lexica, Kupferwerke und Karten werden nicht verlichen.

9) Ueber jedes gelichene Werk werden zwey Zettel in Oktav gegeben, auf deren Fi-

neén ein Professor seinen Namen nebst Cavet, der Leiher aber aunf Jeide; oben, den im Ka-
y

taloge belindlichen 77zel des Buchs nebst dessen Buchstaben und Nummer. unter. Nawiers

Vaterland, WWolnlaus, FTag und Jahrsahl eigenhéindig geschrichben hat.
10) Dergleichen Scheine werden erst beymm Weggehen von der Bibliothek mit Vor-
zeigunig der Bicher im vordern Zimmer abgegeben.
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11) Jeder tiber ein Buch ausgestellte Schein gilt nur auf 2ier Wochen, nach deren

Ablanf man das Buch  zuriickgeben, oder, wenn man es linger zu behalten wiinscht, und
kein anderer dassclbe verlangt, defr Schein erneuern mufls. Wer dies versiiwint, wird durch
offentlichen Arschlag am schwarzen Drete daran erinnert , und wenn er auch dann nicht
Tolge lcistet, seinem Birgen angezeigt. Wer nun erst das Buch zuriick liefert, bekommt
im laufenden halben Jahre keins wieder geliehen; wer es aber dahin kommen lasst, dals
sogar gerichtliche Hilfe gesucht werden muls, macht sich des Rechts,; Bicher zu leihen;
verlustig.

12)  Vierzehn Tage vor Ostern und Michaelis muss jeder die geliehenen Biicher
zurtick liefern. Wer dies nicht thut, macht sich des Rechts, Biicher zu leihen, verlustig.
Indessen ‘werden dic Bibliothekare auch wihrénd der Ferien die Wiinsche Finzelmer zu
befriedigen suchen.

15)  Wer ¢in Buch so verletzt, dass es dadurch unbrauchbar wird, oder verliert, -oder
sonst wegkommen lisst, und kein anderes gut gehaltenes Exemplar dafiic herbey schaffen
kann, bezahlt den Ladenpreis nebst dem Einbande desselben, und im Falle, dass das Buch
nicht mehr im Buchhandel zu haben ist, denjenigen Preis desselben, den ein geschwotener

Biicherschatzer bestimmen wird.
14) Sollte sich jemand, wider alles Vermuthen, einer wichtigern Vergehung schuldig

machen, fo wiirde er wenigstens mit dem consilio abeund; bestraft werden.

Halle, den 16. October 1818.

Prorektor, Kanzler, Direktor,

und ibrige
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Vorschriften
fiir die hiesigen Studierenden fiber die Benutzung der
Universitits - Bibliothek. Gtz

1) Dxe Bibliothek wird Aittwocls und Sonnabends von 1 =3 Uhr geolfnet.
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2) Wer die Bibliothek im Ganzen zu iibersehen wiinscht, wendet sich an einen der

Bibliothekare, welcher ihn, zu diesem Zwecke, in den Bibliotheksaal fiihren wird.

3) Wer einzelne Biicher benutzen will, geht in das Lesezimmer, schlagt in dem dort
liegenden Kataloge nach, ob die Biicher, welche er sucht, vorhanden sind, und sagt die
in demselben gefundenen Titel, Buchstaben, Nummern und Formate durch das zmr den
Bibliotheksaal gehende Fenster einem der Bibliothekdiener, welcher ihm die verlangten Bii-
cher darreichen wird; keinem aber ist es erlaubt, sich selbst Biicher aus dem Bibliotheksaale
herbey zu hohlen.

4) Eigene Bucher dirfen, wegen der leicht moglichen Vermischung mit den Biblio-
thekbuchern, nicht mit auf die Bibliothek gebracht werden.

5) Bey dem Nachschlagen der Biichertitel ,in dem Karaloge [olgen die Studierenden
auf einander nach der Zeil, yusetaimat o lats s . 1 sind.
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sogar gerichtliche Hiille gesuch . cs Rechts; Biicher zu leihen;
verlustig.

12) FPierzehn Tage vor Ostern und Mickhaelis muss jeder die geliehenen ‘Biicher
zuriick Lefern. Wer dies nicht thut, macht sich des Rechts, Biicher zu leihen, verlustig.
Indessen werden die Bibliothekare auch wihrénd der Ferien die Wiinsche FEinzelmer zu

befriedigen suchen.

15)  Wer ein Buch so verletzt, dass es dadurch unbrauchbar wird, oder verliert, -oder
sonst wegkommen ldsst, und kein anderes gut gehaltenes Exemplar dafiir herbey schaffen
kann, bezahlt den Ladenpreis nebst dem Einbande desselben, und im Falle, dass das Buch
nicht mehr im Buchhandel zu haben ist, denjenigen Preis desselben, den ein geschworener
Biicherschétzer bestimmen wird.

14) Sollte sich jemand, wider alles Vermuthen, einer wichtigern Vergehung schuldig

machen, fo wiirde er wenigstens mit dem consilio abeurd: bestraft werden.

Halle, den 16. October 1818.

Prorektor, Kanzler, Direktor,

und ibrige




	Vorschriften für die hiesigen Studirenden über die Benutzung der Universitäts-Bibliothek
	Vorderdeckel
	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]

	Abschnitt
	[Seite 4]
	[Leerseite]

	Rückdeckel
	[Seite 6]
	[Seite 7]
	[Colorchecker]



